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_n der Praxis hat sich bewährt, daß bei Ermittlungshand- 
lungen außerhalb der Untersuchungshaftanstalt die Absiche
rung des Verhafteten durch Mitarbeiter der Untersuchungs
haftanstalt übernommen wird. Durch die Abteilung IX sind 
alle organisatorischen Absprachen zu tätigen, welche zur 
operativen Absicherung des Ermittlungsortes notwendig sind.

Die Mitarbeiter der Untersuchungshaftanstalt sind vor dem 
Einsatz konkret in ihre Aufgaben einzuweisen, über B^apn- 
derheiten zu unterrichten und vor allem zur V/ahr 
Konspiration zu belehren. Der Transport zum uiOT^nS^-Ereig- 
nisort muß entsprechend der gegebenen Lage^üjhT^Len Ört
lichkeiten individuell abgesprochen werdeMTp' kann erfolgen 
mit dem Gefangenentransportwagen ode^ mit einem PK1//. Durch

istalt ist die un- 
!n zu gewährleisten.

Es darf weder dem Verhafteter Lingen zu entfliehen, noch 
dürfen Außenstehende die Mögl cfläkeit erhalten, sich dem 
Verhafteten zu näher

die Mitarbeiter der Untersuchungen 
unterbrochene Bewachung des Ve

Vor Beginn des Transportes ist der Verhaftete'grundsätzlich 
über sein Verhalten zu belehren. Er muß darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß er auf Transport geht und daß bei einem 
Fluchtversuch von der Schußwaffe Gebrauch gemacht v/ird. 
Inwieweit der Verhaftete am Ermittlungsort zu fesseln ist, 
muß entsprechend der gegebenen Situation entschieden werden.

Zu beachten ist, daß alle Entscheidungen, die die Aufgaben
stellung an den Verhafteten betreffen, von der Untersuchungs
abteilung getroffen werden müssen. Die von der Untersuchungs
haftanstalt eingesetzten Mitarbeiter müssen bereits Erfahrun
gen im Umgang mit den Gefangenen haben. Bewährt hat sich, 
daß für Ermittlungshandlungen außerhalb der Untersuchungs
haftanstalt die Absicherung durch die Mitarbeiter des Refe
rates Transport übernommen v/ird.


